
 
 

Satzung 

zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Dittweiler 
vom 23. Februar 2023 

 
Der Ortsgemeinderat Dittweiler hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit §§ 2 Absätze 3,5 sowie Abs. 2 und 6 
Absatz 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.März 1983 (GVBl. S. 69) 
am 09.02.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Dittweiler vom 25.06.2021 wird wie folgt 
geändert: 

 
§ 2 Friedhofsverwaltung/Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhofsverwaltung besteht aus dem Ortsbürgermeister oder dessen ständigem 

Vertreter und der zuständigen Abteilung bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Oberes Glantal. 

 
(2) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung der 

Gemeinde). 
 

(3) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die 
 

a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren 
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben 

oder 
c) ohne Einwohner zu sein in der Gemeinde verstorben sind oder tot 

aufgefunden wurden, wenn diese keinen festen Wohnsitz hatten, ihr Wohnsitz 
unbekannt war oder ihre Überführung an den Wohnsitz unverhältnismäßige 
Kosten verursachen würde. Die Gemeinde, in der eine Person verstorben 
oder tot aufgefunden worden ist, hat eine Bestattung auch aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu dulden. (gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BestG). 

d) zum Zeitpunkt ihres Todes wegen Krankheit und/oder Pflege außerhalb der 
Ortsgemeinde Dittweiler polizeilich gemeldet waren. 

e) Die Bestattung anderer Personen erfolgt aufgrund einer privatrechtlichen 
Vereinbarung. 

 
(4) Der zuständige Sachbearbeiter (vgl. § 2 Abs. 1) ist ermächtigt, alle  

Verwaltungsaufgaben die aufgrund des Bestattungsgesetzes und dieser Satzung 
erforderlich sind, durchzuführen. 



§ 10 Ruhezeit 
 

(1) Die Ruhezeit für Leichen und Aschen auf dem allgemeinen Friedhofsteil und dem 
Rasengrabfeld (ausgenommen anonymes Rasengrabfeld) beträgt 20 Jahre.  
 

(2) Die Ruhezeit für Aschen auf dem anonymen Urnenreihenrasengrabfeld und im 
Baumfeld beträgt 15 Jahre. 

 
 
 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Dittweiler, den 23. Februar 2023 
In Vertretung: 
 
 
 
 
Heidrun Binzel 
1. Beigeordnete  
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